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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Susanne Kurz, Gülseren 
Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Gi-
sela Sengl, Maximilian Deisenhofer, Anne Franke, Hep Monatzeder, Anna Toman, 
Gabriele Triebel, Dr. Sabine Weigand BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Kontrollfunktion des Freistaates und Tätigkeiten des Wittelsbacher Ausgleichs-
fonds 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen sowie dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst mündlich und schriftlich über 
die staatliche Aufsichtstätigkeit beim Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAI) Bericht zu 
erstatten. Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte und Fragen einzugehen: 

─ Hat eine zeitgemäße Neueinschätzung der Buchwerte des Sachanlagevermögens 
und des Kunstbesitzes stattgefunden und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Welche 
Kulturgüter befinden sich derzeit in der Verwaltung des Wittelsbacher Ausgleichs-
fonds und welche dieser Kulturgüter sind für die Öffentlichkeit zugänglich bzw. wo 
werden diese ausgestellt? In welchen Fällen wurde das staatliche Vorkaufsrecht 
nach Art. 6 des Gesetzes über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung des 
Bayerischen Staates mit dem vormaligen Bayerischen Königshause seit der Grün-
dung des Fonds nicht ausgeübt und in welchen Fällen wurde es ausgeübt? 

─ Gegen welche Entscheidungen seitens des Verwaltungsrats des Wittelsbacher 
Ausgleichsfonds haben die Staatskommissare seit der Gründung des Fonds Ein-
spruch nach (§ 3 Abs. 4 Satz 2 WAF-VO) erhoben und wie wurde in den einzelnen 
Fällen mit dem Einspruch durch die Staatskommissare verfahren? Welche Ände-
rungen an den WAF-Grundsätzen, denen die Staatskommissare zugestimmt ha-
ben, sind seit der Gründung der Stiftung vorgenommen worden und wann wurden 
diese beschlossen? 

─ In welcher Höhe mussten außerordentliche Abschreibungen des Fondsvermögens 
vorgenommen werden und wie hoch waren diese außerordentlichen Abschreibun-
gen vor der Gerichtsentscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) München im Jahr 
2016 (AZ: M 7 K 12.1195), wie hoch danach? Aus welchen Gründen hat Minister-
präsident Dr. Markus Söder und damals zuständiger Finanzminister, davon abge-
sehen, gegen das Urteil des VG München Revision einzulegen? Welche Maßnah-
men wurden von Seiten der für die Aufsicht zuständigen Ministerien und der ent-
sandten Staatskommissare getroffen, um die Gefahr einzudämmen, dass aufgrund 
der Neuregelung das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko nicht mehr ausgewo-
gen ist und damit Anreize für eine deutlich riskantere Anlagepolitik geschaffen wur-
den, nachdem dabei eventuell eintretende Verluste keine unmittelbaren Auswirkun-
gen auf aktuelle Ausschüttungen an die Familienmitglieder haben? Wie schätzen 
die Ministerien und Staatskommissare die durch den Gutachter im Rahmen des 
Gerichtsverfahrens vorgeschlagenen Maßnahmen „Konkretisierung der Kapitaler-
haltungskonzeption“ und „Formulierung weiterer Ergebnisverwendungsregeln“ be-
züglich ihrer Wirkung als zusätzliche Sicherungsmechanismen ein? 
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─ Im Urteil des VG München (AZ: M 7 K 12.1195) wurde festgestellt, dass entgegen 
der Auffassung des Ministeriums, diesem keine Fachaufsicht über die Klägerin zu-
steht. Warum wurde dagegen kein Widerspruch eingelegt? 

─ Warum ist der Einigungsversuch zwischen dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds und 
dem Finanzministerium im Rahmen des Verfahrens vor dem VG München geschei-
tert? 

─ Welche Informations- und Eingriffsrechte haben die Staatskommissare beziehungs-
weise die zuständigen Ministerien und wie sind die Kompetenzen zwischen den Mi-
nisterien aufgeteilt? 

─ Sehen die für die Aufsicht über den Wittelsbacher Ausgleichsfonds zuständigen Mi-
nisterien weiterhin eine Gefahr durch die damals durch das VG München als für 
zulässig erachtete Änderung der Grundsätze über die Verwaltung des Fondsver-
mögens und über die Verteilung der Nutzungen? 

─ Wie ist die Besteuerung der im Wittelsbacher Ausgleichsfonds verwalteten Werte 
im Einzelnen geregelt? Bestehen Steuerprivilegien aus der Vergangenheit weiterhin 
fort und wenn ja, welche? 

─ Schließt die Staatsregierung sich der laut VG München durch die Stiftung vertrete-
nen Rechtsauffassung der Begründung im Klageschriftsatz und im Schreiben vom 
05.03.2012 an, dass das Fondsvermögen der Klägerin (WAF) ausschließlich aus 
Privat- und Hausvermögen der Familie Wittelsbach stamme und die Darstellung, 
die Familie Wittelsbach habe 1818 auf ihr Hausvermögen verzichtet und dafür einen 
Anspruch auf die permanente Zivilliste erworben, nicht zutreffe? Wenn nein, welche 
Rechtsauffassung vertritt die Staatsregierung? 

─ Warum ist der Wittelsbacher Ausgleichsfonds gemäß Art. 111 Abs. 2 Bayerische 
Haushaltsordnung (BayHO) von der Prüfung nach Art. 111 Abs. 1 BayHO durch den 
Bayerischen Obersten Rechnungshof trotz seines öffentlich-rechtlichen Charakters 
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs befreit? 

─ Nachdem der öffentliche Zweck der Stiftung Wittelsbacher Ausgleichsfonds die Ent-
flechtung der nach der Verfassung von 1818 als unauflöslich gedachten Vereini-
gung des Wittelsbacher Hausgutes mit dem verfassungsgemäßen Staatsgut ist, teilt 
die Staatsregierung die Ansicht, dass sowohl der Freistaat Bayern als auch die Fa-
milie Wittelsbach Stifter des Wittelsbacher Ausgleichsfonds sind? Welche Transpa-
renzregelungen gelten für Stiftungen des öffentlichen Rechts, bei denen der Frei-
staat Stifter ist? Welche Transparenzregelungen gelten für den Wittelsbacher Aus-
gleichsfonds? 

 

 

Begründung: 

Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds ist eine Stiftung öffentlichen Rechts. Als selbststän-
dige Stiftung ist sie nicht Teil des Staatshaushalts und entzieht sich damit der Budge-
thoheit des Bayerischen Landtags. Doch als Stiftung des öffentlichen Rechts unterliegt 
sie dennoch staatlicher Aufsicht. Der öffentliche Zweck des Wittelsbacher Ausgleichs-
fonds, die Entflechtung der nach der Verfassung von 1818 als unauflöslich gedachten 
Vereinigung des Wittelsbacher Hausgutes mit dem verfassungsgemäßen Staatsgut, 
zieht das in der Staatsaufsicht zum Ausdruck kommende öffentliche Interesse an der 
bestimmungs- und satzungsgemäßen Verwendung und Verwaltung des Stiftungsver-
mögens nach sich. 

Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds selbst schreibt dazu: „Zwei Vertreter des Finanzmi-
nisteriums und Wissenschaftsministeriums, die sog. Staatskommissare, nehmen die 
Stiftungsaufsicht in den Sitzungen des Verwaltungsrats wahr. Ihre Aufgabe ist es, die 
geordnete Verwaltung des Fonds und die Erhaltung seines Vermögens zu überwa-
chen.“ 
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Allerdings zeichnet sich die Arbeit des Stiftungsrats bisher vor allem durch Intranspa-
renz aus. Erschwerend kommt hinzu, dass der Fonds keiner Kontrolle durch den Bay-
erischen Obersten Rechnungshof (gem. Art. 111 Abs. 2 BayHO) unterliegt, da „kein 
erhebliches finanzielles Interesse des Staates an der Prüfung besteht“, so jedenfalls 
argumentiert das Staatsministerium der Finanzen (Antwort auf Drs. 17/12104). 

Die Vermögensmasse, die im Wittelsbacher Ausgleichsfonds verwaltet wird, ist auf-
grund ihres monetären Werts und ihrer kulturellen Bedeutung jedoch von hohem öffent-
lichem Interesse. Tatsächlich lässt sich die Dimension dieses Interesses insofern kaum 
einschätzen, als zu wenig über die tatsächlichen Bilanzsummen des Wittelsbacher Aus-
gleichsfonds bekannt ist. Daran ändern auch die wenigen Zahlen nichts die aus einer 
Prüfung des von einem durch den Wittelsbacher Ausgleichsfonds beauftragten unab-
hängigen Wirtschaftsprüfer veröffentlicht wurden. Dass diese womöglich nicht mal dem 
realen monetären Wert der Bilanzgüter entsprechen, kommt erschwerend hinzu. Es gibt 
keine Angaben dazu, wann die Buchwerte, zum Beispiel für die Liegenschaften, zuletzt 
festgehalten wurden, während der bayerische Immobilienmarkt seit vielen Jahren eine 
exponentielle Wertsteigerung erfährt. Darüber hinaus gibt es auch keinen Gesamtüber-
blick über die Kulturgüter, die durch den Wittelsbacher Ausgleichsfonds verwaltet wer-
den oder von diesem bereits verkauft wurden, ohne dass der Freistaat sein Vorkaufs-
recht genutzt hat.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Susanne Kurz 
u.a. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drs. 18/3770 

Kontrollfunktion des Freistaates und Tätigkeiten des Wittelsbacher Ausgleichs-
fonds 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass der erste Absatz folgende Fassung erhält: 

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, im zeitlichen Zusammenhang mit den zum 
WAF noch offenen Schriftlichen Anfragen dem Ausschuss für Staatshaushalt und 
Finanzfragen sowie dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst mündlich und 
schriftlich auch über die staatliche Aufsichtstätigkeit beim Wittelsbacher Aus-
gleichsfonds (WAF) Bericht zu erstatten. Dabei ist insbesondere auf folgende As-
pekte und Fragen eizugehen:“ 

Berichterstatter: Tim Pargent 
Mitberichterstatter: Michael Hofmann 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen feder-
führend zugewiesen. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat den An-
trag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 38. Sitzung am 9. Ok-
tober 2019 beraten und e i n s t im m ig  mit der in I. enthaltenen Änderung Zu-
stimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat den Antrag in seiner  
19. Sitzung am 6. November 2019 mitberaten und e i n s t im m ig  der Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses zugestimmt. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Susanne Kurz, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Jürgen Mistol, Verena 
Osgyan, Gisela Sengl, Maximilian Deisenhofer, Anne Franke, Hep Monatzeder, 
Anna Toman, Gabriele Triebel, Dr. Sabine Weigand und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Drs. 18/3770, 18/4814 

Kontrollfunktion des Freistaates und Tätigkeiten des Wittelsbacher Ausgleichs-
fonds 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im zeitlichen Zusammenhang mit den zum Wit-
telsbacher Ausgleichsfonds (WAF) noch offenen Schriftlichen Anfragen dem Ausschuss 
für Staatshaushalt und Finanzfragen sowie dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
mündlich und schriftlich auch über die staatliche Aufsichtstätigkeit beim Wittelsbacher 
Ausgleichsfonds Bericht zu erstatten. 

Dabei ist insbesondere auf folgende Aspekte und Fragen eizugehen: 

─ Hat eine zeitgemäße Neueinschätzung der Buchwerte des Sachanlagevermögens 
und des Kunstbesitzes stattgefunden und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Welche 
Kulturgüter befinden sich derzeit in der Verwaltung des Wittelsbacher Ausgleichs-
fonds und welche dieser Kulturgüter sind für die Öffentlichkeit zugänglich bzw. wo 
werden diese ausgestellt? In welchen Fällen wurde das staatliche Vorkaufsrecht 
nach Art. 6 des Gesetzes über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung des 
Bayerischen Staates mit dem vormaligen Bayerischen Königshause seit der Grün-
dung des Fonds nicht ausgeübt und in welchen Fällen wurde es ausgeübt? 

─ Gegen welche Entscheidungen seitens des Verwaltungsrats des Wittelsbacher 
Ausgleichsfonds haben die Staatskommissare seit der Gründung des Fonds Ein-
spruch nach (§ 3 Abs. 4 Satz 2 WAF-VO) erhoben und wie wurde in den einzelnen 
Fällen mit dem Einspruch durch die Staatskommissare verfahren? Welche Ände-
rungen an den WAF-Grundsätzen, denen die Staatskommissare zugestimmt ha-
ben, sind seit der Gründung der Stiftung vorgenommen worden und wann wurden 
diese beschlossen? 

─ In welcher Höhe mussten außerordentliche Abschreibungen des Fondsvermögens 
vorgenommen werden und wie hoch waren diese außerordentlichen Abschreibun-
gen vor der Gerichtsentscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) München im Jahr 
2016 (AZ: M 7 K 12.1195), wie hoch danach? Aus welchen Gründen hat Minister-
präsident Dr. Markus Söder und damals zuständiger Finanzminister, davon abge-
sehen, gegen das Urteil des VG München Revision einzulegen? Welche Maßnah-
men wurden von Seiten der für die Aufsicht zuständigen Ministerien und der ent-
sandten Staatskommissare getroffen, um die Gefahr einzudämmen, dass aufgrund 
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der Neuregelung das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko nicht mehr ausgewo-
gen ist und damit Anreize für eine deutlich riskantere Anlagepolitik geschaffen wur-
den, nachdem dabei eventuell eintretende Verluste keine unmittelbaren Auswirkun-
gen auf aktuelle Ausschüttungen an die Familienmitglieder haben? Wie schätzen 
die Ministerien und Staatskommissare die durch den Gutachter im Rahmen des 
Gerichtsverfahrens vorgeschlagenen Maßnahmen „Konkretisierung der Kapitaler-
haltungskonzeption“ und „Formulierung weiterer Ergebnisverwendungsregeln“ be-
züglich ihrer Wirkung als zusätzliche Sicherungsmechanismen ein? 

─ Im Urteil des VG München (AZ: M 7 K 12.1195) wurde festgestellt, dass entgegen 
der Auffassung des Ministeriums, diesem keine Fachaufsicht über die Klägerin zu-
steht. Warum wurde dagegen kein Widerspruch eingelegt? 

─ Warum ist der Einigungsversuch zwischen dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds und 
dem Finanzministerium im Rahmen des Verfahrens vor dem VG München geschei-
tert? 

─ Welche Informations- und Eingriffsrechte haben die Staatskommissare beziehungs-
weise die zuständigen Ministerien und wie sind die Kompetenzen zwischen den Mi-
nisterien aufgeteilt? 

─ Sehen die für die Aufsicht über den Wittelsbacher Ausgleichsfonds zuständigen Mi-
nisterien weiterhin eine Gefahr durch die damals durch das VG München als für 
zulässig erachtete Änderung der Grundsätze über die Verwaltung des Fondsver-
mögens und über die Verteilung der Nutzungen? 

─ Wie ist die Besteuerung der im Wittelsbacher Ausgleichsfonds verwalteten Werte 
im Einzelnen geregelt? Bestehen Steuerprivilegien aus der Vergangenheit weiterhin 
fort und wenn ja, welche? 

─ Schließt die Staatsregierung sich der laut VG München durch die Stiftung vertrete-
nen Rechtsauffassung der Begründung im Klageschriftsatz und im Schreiben vom 
05.03.2012 an, dass das Fondsvermögen der Klägerin (WAF) ausschließlich aus 
Privat- und Hausvermögen der Familie Wittelsbach stamme und die Darstellung, 
die Familie Wittelsbach habe 1818 auf ihr Hausvermögen verzichtet und dafür einen 
Anspruch auf die permanente Zivilliste erworben, nicht zutreffe? Wenn nein, welche 
Rechtsauffassung vertritt die Staatsregierung? 

─ Warum ist der Wittelsbacher Ausgleichsfonds gemäß Art. 111 Abs. 2 Bayerische 
Haushaltsordnung (BayHO) von der Prüfung nach Art. 111 Abs. 1 BayHO durch den 
Bayerischen Obersten Rechnungshof trotz seines öffentlich-rechtlichen Charakters 
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs befreit? 

─ Nachdem der öffentliche Zweck der Stiftung Wittelsbacher Ausgleichsfonds die Ent-
flechtung der nach der Verfassung von 1818 als unauflöslich gedachten Vereini-
gung des Wittelsbacher Hausgutes mit dem verfassungsgemäßen Staatsgut ist, teilt 
die Staatsregierung die Ansicht, dass sowohl der Freistaat Bayern als auch die Fa-
milie Wittelsbach Stifter des Wittelsbacher Ausgleichsfonds sind? Welche Transpa-
renzregelungen gelten für Stiftungen des öffentlichen Rechts, bei denen der Frei-
staat Stifter ist? Welche Transparenzregelungen gelten für den Wittelsbacher Aus-
gleichsfonds? 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch



Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 

auf:

Abstimmung

über eine Verordnung und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummern 29 und 37 der Anlage zur Ta-

gesordnung, es sind dies die Anträge der AfD-Fraktion betreffend "Bayerns Bauern 

schützen – Öffnungsklausel der Düngemittelverordnung nutzen!" und "Einem Verbot 

von Ölheizungen entgegenwirken" auf den Drucksachen 18/3885 und 18/3997, die auf 

Wunsch der AfD-Fraktion einzeln beraten werden sollen. Der Aufruf erfolgt dann am 

Ende der Tagesordnung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den 

einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Ich sehe keine Gegen-

stimmen. Wer enthält sich der Stimme? – Enthaltungen sehe ich auch nicht. Damit ist 

diese Abstimmung positiv entschieden. Wir haben schon festgestellt, dass die beiden 

fraktionslosen Abgeordneten nicht im Saal sind. Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.

Protokollauszug
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